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Anfrage nach dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen für das
Land Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V)

Ihr Fax über das Webportal fragdenstaat.de vom 20. Mai 2019 [#144006]

-Eingangsbestätigung-

Sehr geehrter ████████,

Ihr o.g. Antrag auf Auskunft nach dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu
Informationen für das Land Mecklenburg-Vorpommern (IFG M-V) ist im Polizeipräsidium
Neubrandenburg   am   20.05.2019   eingegangen   und   wird   durch   das   Dezernat   4
bearbeitet. 

Aufgrund des Umfangs der begehrten Informationen wird die Frist zur Bescheidung
Ihres Antrages gemäß § 11 Abs. 2 IFG M-V auf zwei Monate verlängert.

Sollte sich die Beantwortung Ihres Antrages zwischenzeitlich (z.B. aufgrund medialer

Berichterstattungen zur Veranstaltung „Fusion“) erledigen, bitten wir um kurze formlose
Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

gez. D4-L
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